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NEUNKIRCHER
MESSE 2010
3. - 5. September, NVG - Gelände

Hörmobil
Am Donnerstag, 26. August,

kommt das Hörmobil des Deut-

schen Schwerhörigenbundes (DSB)

von 10 bis 17 Uhr auf den Stumm-

platz. Kostenlose Hörtests werden

durchgeführt. Fachleute beraten zu

den Themen Schwerhörigkeit,

Tinnitus, und Cochlea-Implantat.

Der Seniorenbeirat und das Senio-

renbüro der Kreisstadt bieten Infos

zum Thema „Älter  werden” .

Infos: DSB-Deutsche Schwerhör-

igenbund Landesverband Saarland

der Schwerhörigen und Ertaubten

Tel. (06821) 140440 und im

Seniorenbüro unter Tel. (06821)

202-180.           

Sonderführungen
beim Musical

Während den Aufführungen von

„STUMM.Das Musical” hat sich

die Kreisstadt Neunkirchen etwas

ganz Besonderes ausgedacht.

Für alle Besucher des Musicals

wird vor der jeweiligen Vorstellung

eine spezielle Hüttenwegführung

zum Thema Stumm angeboten.

Zum Preis von 3 € werden die

Teilnehmer von den städtischen

Gästeführern von 19 bis 20 Uhr

in die Welt der Familie Stumm

eingeführt. Im Anschluss daran

geht es direkt weiter zur Ge-

bläsehalle, wo um 20.30 Uhr die

Musicalaufführungen starten.

Eine Voranmeldung ist nicht not-

wendig. Interessierte kommen

einfach vor der jeweiligen Musical-

aufführung gegen 19 Uhr zur

Stummschen Reithalle, wo sie von

einem Gästeführer erwartet wer-

den. Natürlich können auch alle,

die keine Aufführung des diesjähr-

igen Musicalprojektes besuchen,

an den Sonderführungen teilneh-

men.                  

Die Führungstermine sind:

Fr, 13. August, Sa, 14. August, So,

15. August, Di, 17. August, Mi,

18. August, Fr, 20. August, Sa,

21. und So, 22. August.

Mehr Infos gibt bei der städtischen

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

und Stadtmarketing unter Tel.

(06821) 202-122 nur vormittags.

Ro Gebhardt, Burdette Becks and Guests Foto: Veranstalter

Die erfolgreiche Veranstaltungs-

reihe Neunkircher City Musik-

sommer wird an fünf Terminen im

Juli und August den Stummplatz

in eine Bühne verwandeln.

Mit einem sehr abwechslungsrei-

chen Programm will die Stadt die

Liebhaber verschiedenster Musik-

richtungen in die City locken. Immer

donnerstags spielen die Bands,

kostenlos für die Zuschauer, von

18 bis 21 Uhr, auf dem Stumm-

platz.

Am 5. August präsentieren Ro

Gebhardt, Burdette Becks mit ihren

Gästen Max Hughes und Jean-Marc

Robin ihr neues Programm, mit

dem das Quartett bereits erfolg-

reich rund um den Globus gereist

ist.

Gespielt werden zum einen Inter-

pretationen wie „With a little help”

von den Beatles und zum anderem

Stücke von Antonio Carlos Jobim,

dem Erfinder des „Bossa Nova”.

Klassiker wie „Girl from Ipanema”,

„Corcovado”, „Lady Madonna”,

„Wave” aber auch einige eigene

Kompositionen mit teilweise über-

gangslosen Wechseln von Jazz zu

Rock aber auch klassischen Ele-

menten werden zu hören sein.    

City Musiksommer

Aufbruchstimmung in der Stadt - Serien-Start

Neuer Wind Neunkirchen

Man kann sie fast greifen - die

Aufbruchstimmung, die sich

in den letzten Monaten in

Neunkirchen spüren lässt.

Grund genug für Oberbürger-

meister Jürgen Fried diese Stim-

mung unter dem Motto „Neuer

Wind Neunkirchen" herauszu-

stellen.

„Unsere Stadt ist in Bewegung”,

stellt OB Jürgen Fried nicht ohne

Stolz fest, „das haben mir auch die

zahlreichen Gespräche mit Bürger-

innen und Bürgern und den Akti-

ven in Vereinen, Verbänden, der

Wirtschaft und in der Politik deut-

lich gemacht”.

Mit „Neuer Wind Neunkirchen”

sollen die Leistungen in Neunkir-

chen während der letzten Monate,

aber auch die konkret geplanten

Aktivitäten knapp vorgestellt wer-

den und zwar als Symbole für eine

Stadt und ihre Menschen in Be-

wegung.

Dabei sei manches, so der Ober-

bürgermeister, schon früh ange-

stoßen und nun fortgesetzt wor-

den, andere Planungen hätten sich

erst in den letzten Wochen kon-

kretisiert.

Klar steht der „Neuer Wind” auch

für die neue Verwaltungsspitze mit

OB Jürgen Fried, Bürgermeister

Jörg Aumann und dem Beigeord-

neten Sören Meng.

Für den Bereich der Stadtentwick-

lung können exemplarisch der

Umbau der unteren Bahnhofstraße

genauso wie die Aktion „Kunst im

Leerstand” und natürlich auch die

Eröffnung des Freibades genannt

werden.

Neunkircher sind Macher

Mit Ansiedlungen wie im ehe-

maligen Schlachthof oder Bosch-

Emission werden in Neunkirchen

neue Arbeitsplätze entstehen.

Weitere Punkte für den „neuen

Wind” sind sicherlich die Körper-

welten-Ausstellung, die neue Wein-

Lounge, die Musical - Schule, das

neue Radio Neunkirchen oder das

in diesem Jahr gegründete Klima-

Projekt Neunkirchen.

„Der neue Wind ist in unserer Stadt

zu spüren und das ist keine heiße

Luft oder ein laues Lüftchen. Denn

dafür sorgen die Menschen in un-

serer Stadt schon seit langem.

Wir Neunkircher sind schließlich

bekannt als gute Schaffer, Macher,

Kümmerer”, setzt Oberbürgermeis-

ter Jürgen Fried auf ein starkes

Team für eine positive Entwicklung

in Neunkirchen (wir werden weiter

Vorsicht:
Betrüger unterwegs!
In den letzten Tagen meldeten sich

mehrere besorgte Bürger bei der

Stadt, es habe sich ein Mitarbeiter

der Stadt bzw. des Seniorenbüros

telefonisch zu einem Hausbesuch

angekündigt, um die Senioren zu

Hause zu beraten. Beim Besuch

stellte sich heraus, dass Ver-

sicherungen verkauft werden soll-

ten.

Die Stadt stellt klar, dass dieser

Anrufer kein städtischer Mitar-

beiter und kein Mitarbeiter des

Seniorenbüros ist. Hier wurde

missbräuchlich der Eindruck er-

weckt, dass städtische Mitarbeiter

aus Sorge um eine gute Versor-

gung der Senioren im Krankheits-

fall vorbeikommen. Personen, die

unter diesen Voraussetzungen Ver-

träge abgeschlossen haben, wer-

den gebeten, sich bei der Stadt

oder der Polizei zu melden.

Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine

fremden Personen in ihre Woh-

nung! Sollte eine angebliche Amts-

person bei Ihnen vorsprechen, las-

sen Sie sich immer einen Dienst-

ausweis zeigen. Prüfen Sie den

Ausweis sorgfältig. Städtische

Mitarbeiter können sich auswei-

sen. Rufen Sie im Zweifel bei der

Behörde an, von der die angeb-

liche Amtsperson kommt. Suchen

Sie die Telefonnummer der Behör-

de selbst aus dem Telefonbuch

heraus. Vertrauen Sie nicht auf die

Nummer, die Ihnen der Besucher

gibt. Wenn Sie sich bedrängt oder

bedroht fühlen, wehren Sie sich

gegen zudringliche Besucher, not-

falls auch energisch. Rufen Sie

Hilfe. Je nach Situation rufen Sie

die Polizei.         

Nährere Infos gibt das

Seniorenbüro

der Kreisstadt Neunkirchen,

Rathaus, Oberer Markt 16,

66538 Neunkirchen,

Tel. (06821) 202-180

Im Urlaub
Der Ortsvorsteher für den Stadt-

teil Wiebelskirchen-Hangard-

Münchwies Rolf Altpeter befindet

sich vom 15. August bis ein-

schließlich 10. September in Ur-

laub. In dieser Zeit werden die

Amtsgeschäfte des Ortsvorsteh-

ers von seinem Stellvertreter Die-

ter König, Pastor-Jacob-Str. 93,

66540 Neunkirchen, Tel. (068

58) 6490, wahrgenommen.

Die Sprechstunden finden wie

folgt statt:

Wiebelskirchen:

jeden Mi, 9 - 11 Uhr

Münchwies, Wibilohaus :

jeden Mi,16.30 Uhr - 17.30 Uhr

Feuerwehrgerätehaus

Hangard, Ostertalhalle:

jeden Mi, 17.45 - 18.45 Uhr

Förder-
Programm
Das Ministerium für Wirtschaft

und Wissenschaft hat zum ersten

Mal ein Förderprogramm für

Gastronomiebetriebe aufgelegt.

Es besteht wahlweise aus einem

Investitionszuschuss- oder einem

Kreditprogramm. Das Ministerium

will mit diesem neuen Förderan-

gebot, das - zusammen mit der

Förderung von Übernachtungs-

betrieben - ein Volumen von 9,3

Mio. € für die Jahre 2010 und

2011 umfasst, den Tourismus im

Saarland nachhaltig aufwerten

und dessen Qualität entschei-

dend verbessern. Über das För-

derprogramm informiert ein vom

Ministerium erstellter Leitfaden.

Dieser liegt für Interessierte an

der Information des Rathauses

bereit.         

2.634
Besucher der
Neunkircher Nächte

Zahl der Woche

Die Termine für „STUMM.
Das Musical” sind am 13., 14.,
15., 17., 18., 20., 21. und 22.
August, jeweils um 20.30 Uhr

in der Gebläsehalle
im Alten HüttenAreal.

Karten gibt's bei allen
CTS- Vorverkaufsstellen

in der Region.

In Neunkirchen: Verlagsbüro
des Wochenspiegels,

Oberer Markt und NVG-
Geschäftsstelle, Lindenallee 2

Tickethotline:
0681 - 588 22 222

oder www.eventim.de

Motiv: Agentur k`meo
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Gratulationen
Der Oberbürgermeister Jürgen

Fried und der zuständige

Ortsvorsteher gratulieren:

Frau Katharina Schmidt

Kuchenbergstraße 1,

66540 Neunkirchen,

95. Geburtstag am 5. August

Frau Irmgard Voß

Thomas-Mann-Straße 12,

66538 Neunkirchen, 91.

Geburtstag am 6. August

Herrn Alex Deutsch

Römerstraße 85,

66540 Neunkirchen,

97. Geburtstag am 7. August

Eheleute

Petronella und Hermann Piro

Beethovenstraße 16,

66540 Neunkirchen,

60. Hochzeitstag am 7. August

Frau Christine Just

Eifelstraße 13,

66539 Neunkirchen,

96. Geburtstag am 8. August

Herrn Oswald Quint

Elversberger Straße 11,

66540 Neunkirchen,

90. Geburtstag am 9. August

Standesamt
In der Zeit vom 22. bis 28.07.

wurden beim Standesamt Neun-

kirchen (Saar) folgende Geburten,

Eheschließungen und Sterbefälle

beurkundet. Die Genehmigungen

zur Veröffentlichung liegen vor.

Geburten

19.07. Sophie Anneliese Stein-

bach, Neunkirchen; 20.07. Mar-

lon Commercon, Wellesweiler;

23.07. Lena Mieger, Furpach;

26.07. Tamara Becker, Neun-

kirchen

Eheschließungen

23.07.: Olga Ermakova und Peter

Oskar Blees, Neunkirchen; Yessica

Sara Hans und Thomas Martin

Jacob, Münchwies; Sabine Mar-

got Bock, Bexbach und Helmut

Geßner, Neunkirchen; 24.07.:

Tatjana Erschens geb. Winter und

Alexander German, Kohlhof; An-

gela Birgit Staub und Markus

Werry, Neunkirchen

Sterbefälle

21.07.: Alfred Haag, Schiffweiler,

83 J; Ludwig Roncoroni, Neun-

kirchen, 80 J; 22.07. Adolf Hein-

rich Rudolf Friedrich Meißer,

Neunkirchen, 87 J; Kunigunde Lim-

bach geb. Ludwig, Kohlhof 83 J;

Harald Jung, Furpach, 47 J; 23.07.:

Franz Lothar Schmidt, Neunkirchen,

75 J; Kurt Koch, Schiffweiler, 79

J; 24.07.: Elfriede Köhler geb.

Berndt, Wellesweiler, 96 J; Maria

Brill geb. Blatt, Schiffweiler, 98 J;

27.07. Anne Catherine Schmid

geb. Euler, Furpach,74 J

Ausstellungen

bis Sa, 28. August,

jeden Sa, 14 - 18 Uhr

Ausstellung „Linie, Fläche,

Farbe” von Elisabeth Bosslet

und Jan Hrkal

Galerie des Neunkircher

Künstlerkreises

Neunkircher Künstlerkreis

Feste

Fr, 6. bis So, 8. August

Dorffest Hangard

Ostertalhalle

Festausschuss Hangard

So, 8. August

Sommerfest des

Wandervereins

Hiems Hütte

Wanderverein Wiebelskirchen

Führungen/Vorträge

Do, 5. August, 19 Uhr

Vortrag „Hohlstraße 30-

Walrads Katsche”

Referent: Armin Schlicker

Geschäftsstelle: Irrgartenstraße 18,

Historischer Verein Stadt

Neunkirchen e.V.

Märkte

Mo, 9. August, 8 - 18.30 Uhr

Flohmarkt

Stummplatz

Kreisstadt Neunkirchen

Musik/Theater

Do, 5. August, 18 - 21 Uhr

Neunkircher City Musiksommer

mit Ro Gebhardt, Burdette

Becks and Guests

Stummplatz

Kreisstadt Neunkirchen

Sport

Do, 5. August, 14.30 Uhr

Seniorenwanderung

zum Kaufland

Treffpunkt: Scheib/Bank 1 Saar

Pfälzerwald-Verein Neunkirchen

Änderungen vorbehalten

Veranstaltungen 5. - 11. August

„Fritz Arnold - Das grafische Werk 1917 - 1920”

Die Ausstellung „Fritz Arnold - Das grafische Werk 1917-1920”

in der Städtischen Galerie Neunkirchen wird um zwei Wochen,

bis Sonntag, 15. August 2010, verlängert.

Die Ausstellung macht die lange Zeit in Vergessenheit geratenen

Werke des Neunkircher Malers und Grafikers Fritz Arnold (1883-

1921) erstmals seit 75 Jahren wieder der Öffentlichkeit zugäng-

lich. Die 46 Federzeichnungen thematisieren in eindringlicher

Weise die Erlebnisse des Ersten Weltkrieges und die Befindlichkeit

der Menschen in der Nachkriegszeit.

Anlässlich der Ausstellung erscheint in diesen Tagen eine ca.

200 Seiten starke Dokumentation zu Leben und Werk Fritz

Arnolds mit Abbildungen sämtlicher Grafiken sowie ausführlichem

Quellenmaterial. Die Publikation kann in der Ausstellung zum

Sonderpreis von 19,80 € erworben werden.

Städtische Galerie Neunkirchen, Marienstraße 2 (Bürgerhaus),

geöffnet Di, Mi, Fr 10-12.30 Uhr und 14-17 Uhr, Do 10-12.30

Uhr und 14-18 Uhr, Sa14-17 Uhr, So und Feiertag 14-18 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Neunkircher Kulturgesellschaft

Intern. Jugendcamp
im Robinsondorf

Auf Einladung des St. Georg

Ritterorden, Priorat Saar erkunden

noch bis Samstag 68 Jugend-

liche aus Rumänien, Ungarn,

Slowakei, Serbien und Deutsch-

land das Saarland und das be-

nachbarte Frankreich.

Das Jugendlager ist im Robin-

sondorf untergebracht. Eröffnet

wurde das Lager vom saarlän-

dischen Prior des Ritterordens,

Werner Schreiber, Großprior

Patrick Konzer und dem Kanzler

des Ritterordens, Baron Korös

Cseke Laslo, der aus Ungarn an-

gereist war. Oberbürgermeister

Jürgen Fried hat die Schirmherr-

schaft für das Jugendlager über-

nommen, in Vertretung begrüßte

der Beigeordnete Sören Meng die

Gäste: „Mit dem Jugendlager leis-

tet der St. Georg Ritterorden einen

aktiven Beitrag zur Völkerverstän-

digung. Grenzen zwischen Ju-

gendlichen werden überwunden,

Kontakte, die vielleicht ein Leben

lang halten werden, werden ge-

knüpft.

Die Kreisstadt freut sich, Gast-

geber zu sein”, so Sören Meng.

Die Tanzgruppe Boroka aus Rumänien begeisterte an der Eröffnungsfeier, das internationale Jugendlager ist noch bis Samstag in Neunkirchen zu Gast.
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Bekanntmachung

Gemäß § 37 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Neufassung vom

09. November 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Neunkirchen am

19. September 2010 sowie bei einer eventuell stattfindenden Stichwahl

am 03. Oktober 2010, können Wahlbriefe von den Absendern und

Absenderinnen bei der Deutschen Post AG als Briefsendung ohne besondere

Versendungsform unentgeltlich eingeliefert werden, wenn sie sich in amtlichen

Wahlbriefumschlägen befinden.

Neunkirchen, 04.08.2010

Fried, Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung

über die Rechtskraft der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7

Altseiterstal in Neunkirchen

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner Sitzung am 30.06.2010

die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 Altseiterstal in Neunkirchen

als Satzung beschlossen.

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 Altseiterstal einschließlich

seiner Begründung kann ab 04.08.2010 während der Dienststunden beim

Stadtbauamt, Abt. Stadtplanung und Stadtentwicklung im Rathaus 66538

Neunkirchen, Oberer Markt 16, Zimmer 801, von jedermann eingesehen

werden; über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft

erteilt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 6. Änderung des Bebauungsplanes

Nr. 7 Altseiterstal in Neunkirchen in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz

1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine

unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und Flächennutzungs-

planes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorganges  dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres

seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-

legung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht

worden sind. Die Frist gilt ebenso für Fehler, die nach § 214 Abs. 2a BauGB

beachtlich sind. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie

Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan ein-

tretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen

entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Der Geltungsbereich ist aus nachstehendem Plan ersichtlich.

Nach § 12 Abs. 5 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes in der zur Zeit

geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-

letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund

dieses Gesetzes zustandegekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen gelten.

Neunkirchen, 26.07.2010

Fried, Oberbürgermeister

Amtliches


